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RS OGH 1976/11/10 8Ob197/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.11.1976

Norm

ABGB §1323 B

ABGB §1323 C1

Rechtssatz

Erhielt der Kläger vor Vornahme der Reparatur einen Kostenvoranschlag, der den Zeitwert des Kraftfahrzeuges um ca

3000,-- S unterschritt, und lag selbst nach dem Gutachten des Sachverständigen des beklagten Versicherers der

Zeitwert über den geschätzten Reparaturkosten, dann kann nicht gesagt werden, der Kläger habe unter Verletzung

seiner Schadensminderungsp7icht eine untunliche Reparatur vornehmen lassen, weil der sich nachträglich ergebende

Reparaturaufwand den Zeitwert von 15000,-- S um 2415,-- S überstieg.
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Schlagworte

SW: Auto
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